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Deutsch 
 

 

Unterricht in  
Herkunftssprachen  
(Heimatliche Sprache und Kultur) 

 

Informationen für  
Erziehungsberechtigte und Eltern 

Die Förderung in der deutschen Sprache und die 
Entwicklung mehrsprachiger und interkultureller 
Kompetenzen gehören zu den wesentlichen Bil-
dungsaufgaben der öffentlichen Schule. Die Ent-
wicklung von Mehrsprachigkeit und interkulturel-
len Kompetenzen sind ebenfalls Ziele des Unter-
richts in den Herkunftssprachen (HSK). Er findet 
aus diesem Grund in der öffentlichen Schule 
statt und wird von den Bildungsverantwortlichen 
im Kanton unterstützt.  
 

Mehrsprachigkeit und interkulturelle 
Kompetenzen 
Junge Menschen, die über gute Kenntnisse in 
der gemeinsamen Sprache Deutsch verfügen 
und sich darüber hinaus fliessend in der Sprache 
ihrer Eltern verständigen können, verfügen über 
wichtige Fähigkeiten für die Integration in Beruf 
und Gesellschaft.  
HSK-Unterricht gibt es in allen Kantonen; in eini-
gen Städten werden über 25 verschiedene Spra-
chen angeboten. 
 

Ziele des HSK Unterrichts 
Die Kinder und Jugendlichen  

- vertiefen und erweitern in ihrer Erstsprache 
die Kompetenzen im Sprechen und Verste-
hen, im Lesen und Schreiben. 

- erweitern ihre Fähigkeit, sich in zwei oder 
mehreren Sprachen und unterschiedlichen 
Kulturen zu bewegen und andere Werte und 
Normen zu verstehen und zu respektieren. 

 

Vorteile in Gesellschaft und  
Berufsleben  
- Wer seine Erstsprache gut beherrscht, 

schafft eine gute Basis für den Erwerb wei-
terer Sprachen (Deutsch und Fremdspra-
chen). 

- Gute Kenntnisse der Erstsprache helfen den 
Kindern, die Kontakte in der Familie, mit den 
Verwandten und mit dem Herkunftsland zu 
pflegen. 

- Im Kontakt mit dem Herkunftsland ist eine 
gute Sprachkompetenz in der Landesspra-
che wichtig (weitere Ausbildung, berufliche 
Tätigkeiten, Rückkehr) 

 

Eltern unterstützen die Sprach- 
entwicklung ihres Kindes 
- indem sie mit ihrem Kind in der Sprache 

sprechen, in der sie denken und träumen 
und wenn sie auch bei dieser Sprache blei-
ben, wenn das Kind mit ihnen Deutsch 
spricht. 

- indem sie die Freude ihres Kindes an Spra-
che wecken und unterstützen, einander aus 
dem Alltag erzählen und zuhören, diskutie-
ren, singen, Geschichten erzählen und vor-
lesen. 

- indem jede Person in der Familie beim di-
rekten Kontakt mit dem Kind immer die ei-
gene Sprache spricht. 

- indem sie das Kind ermuntern, Kontakte zu 
Kindern, die Deutsch oder andere Sprachen 
sprechen, aufzunehmen und zu pflegen. 

- indem sie das Kind erzählen lassen, was es 
im HSK-Unterricht und in der Schule lernt. 

- indem sie den Kontakt mit den Lehrperso-
nen des HSK-Unterrichts und der öffentli-
chen Schule pflegen. 

 

Organisation 
Der HSK-Unterricht wird von Botschaften der 
Herkunftsländer oder von privaten Organisatio-
nen angeboten. Der Unterricht wird je nach 
Sprachgruppe ab Kindergarten, 1. oder 2. Pri-
marklasse angeboten. Die Anmeldung erfolgt 
über die öffentlichen Schulen (ausgenommen 
Kanton Bern). 
Der HSK-Unterricht findet in der Regel in Räu-
men der öffentlichen Schule statt, nach Möglich-
keit in der Nähe des Wohnorts des Kindes.  
Der HSK-Unterricht richtet sich nach zeitlichen 
Vorgaben der öffentlichen Schulen (Ferien, 
Zeugnisse). 
Die Leistungsbeurteilung wird dem Zeugnis oder 
dem Lernbericht der öffentlichen Schule beige-
legt. 
 

 

Kantonale Kontaktadresse 
Amt für Volksschulen und Sport 
Abteilung Schule und Unterricht 
Kollegiumstrasse 28/ Postfach 2191 
6431 Schwyz 
 
Tel: 041 819 19 68 
E-Mail: juliana.hoffmann@sz.ch 
 
 
Erarbeitet von den Erziehungsdepartementen und Bil-
dungsdirektionen der Kantone Basel-Stadt, Basel-
Landschaft, Aargau, Bern, Solothurn, Luzern und Fri-
bourg, in Zusammenarbeit mit den Trägerschaften des 
Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur. 

 

mailto:juliana.hoffmann@sz.ch

